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Der Versicherungsumfang 

1 Was ist versichert? 

1.1. Grundsatz 

Versichert sind die finanziellen Folgen einer unfallbe-
dingten dauerhaften Invalidität der versicherten Per-
son. 

Die Höhe der Leistung bemisst sich an den finanziel-
len Folgen des Unfalls, soweit diese nicht anderweitig 
gedeckt sind. 

1.1. Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht während der Wirksam-
keit des Vertrages 

• weltweit und 
• rund um die Uhr. 

1.2. Unfallbegriff 

Versichert sind Gesundheitsschädigungen, die die 
versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf 
ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) un-
freiwillig erleidet, mit der Folge einer dauernden Beein-
trächtigung der körperlichen oder geistigen Leistungs-
fähigkeit (Invalidität), oder des Todes 

1.3. Erweiterter Unfallbegriff 

Als Unfall gilt auch, wenn sich die versicherte Person 
durch eine erhöhte Kraftanstrengung  

• Ein Gelenk an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ver-
renkt. 

• Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln an 
Gliedmaßen oder der Wirbelsäule zerrt oder zer-
reißt. 

Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, 
Sehnen, Bänder noch Kapseln. Deshalb werden sie 
von dieser Regelung nicht erfasst. 

Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, de-
ren Muskeleinsatz über die normalen Handlungen des 
täglichen Lebens hinausgeht. Maßgeblich für die Beur-
teilung des Muskeleinsatzes sind die individuellen kör-
perlichen Verhältnisse der versicherten Person. 

1.4. Invalidität 

a. Eintritt, ärztliche Feststellung und Geltendma-
chung der Invalidität 

Innerhalb von 21 Monaten nach dem Unfall muss: 

• die Invalidität eingetreten, 
• die Invalidität ärztlich festgestellt und  
• der Anspruch uns gegenüber schriftlich geltend 

gemacht sein. 

Invalidität liegt vor, wenn die körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit der versicherten Person unfallbe-
dingt dauerhaft beeinträchtigt ist. Eine Beeinträchti-
gung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als 
drei Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zu-
standes nicht zu erwarten ist. 

b. Keine Ersatzleistung bei Unfalltod im ersten Jahr 

Stirbt die versicherte Person unfallbedingt innerhalb 
eines Jahres nach dem Unfall, besteht kein Anspruch 
auf die nach Ziffer 2.1 versicherten Leistungen. 

In diesem Fall zahlen wir die Todesfallleistung nach 
Ziffer 2.2. 

1.5. Todesfall 

Eine Todesfallleistung nach Ziffer 2.2 wird fällig, wenn 
die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall verstirbt. Beachten Sie dann 
die Verhaltensregeln nach Ziffer 5.6. 

1.6. Einschränkungen unserer Leistungspflicht 

Für bestimmte Unfälle und Gesundheitsschädigungen 
können wir keine oder nur eingeschränkt Leistungen 
erbringen. 

Bitte beachten Sie daher die Regelungen zu den Aus-
schlüssen (Ziffer 5). 

1.7. Rettung von Menschenleben 

Anspruch auf Versicherungsleistung besteht auch für 
die Folgen von Gesundheitsschäden, die aus der Be-
mühung zur Rettung von Menschenleben herrühren. 

1.8. Gesundheitsschäden durch gewalttätige Auseinander-
setzungen 

Mitversichert sind auch Gesundheitsschäden durch 
gewalttätige Auseinandersetzungen und innere Unru-
hen, wenn der Versicherte nicht auf Seiten der Unru-
hestifter daran teilgenommen hat. 

1.9. Kostenloser Versicherungsschutz für Kinder 

Wenn während der Vertragslaufzeit Kinder geboren 
oder adoptiert werden besteht kostenloser Versiche-
rungsschutz für: 

• Ihre neugeborenen Kinder nach Vollendung der 
Geburt, 

• von Ihnen adoptierte Kinder im Alter unter 14 Jah-
ren, ab Rechtswirksamkeit der Adoption. 

Der kostenlose Versicherungsschutz ist auf einen Zeit-
raum von 6 Monaten beschränkt. 

Der Ersatz des tatsächlichen Verdienstausfalls, in ei-
ner Höhe von bis zu 500 EUR ist beitragsfrei mitversi-
chert. 

Die Versicherungssumme ist auf maximal 
350.000 EUR begrenzt. 

2 Welche Leistungen sind versichert? 

2.1. Invalidität 

a. Bei unfallbedingter, dauerhafter Invalidität erset-
zen wir die finanziellen Folgen des unfallbedingten 
Personenschadens (z.B. Verdienstausfall, Umbaukos-
ten, Schmerzensgeld) so, als ob wir schadenersatz-
pflichtig wären. Dabei leisten wir nach den deutschen 
gesetzlichen Schadenersatzbestimmungen des Privat-
rechts (Hacks-Schmerzensgeld-Tabelle). 

b. Der geleistete Verdienstausfall ist limitiert auf den 
in der Police angegebenen monatlichen Betrag (Ver-
dienstsublimit). Der Begriff Verdienstausfall umfasst 
die finanziellen Folgen, die sich aus der Einschrän-
kung der Arbeitskraft ergeben, also auch regelmäßig 
ausgeführte, unentgeltliche Tätigkeiten, wie z.B. Kin-
derbetreuung oder die Pflege eines Angehörigen. 
Dabei leisten wir nach den deutschen gesetzlichen 
Schadenersatzbestimmungen des Privatrechts. 

Bei Selbständigen wird der Durchschnittsgewinn der 



 

Allgemeine Versicherungs-Bedingungen für die Unfall-Police 
INDIVIDUAL (AVUS 2017)  
 

 Seite 3 von 10 

 

B
 2

7
1

0
5

1
 (

0
8

.1
7
) 

letzten drei Jahre vor dem Schadeneintritt, nach Steu-
ern, als Basis für die Berechnung des Verdienstaus-
falls herangezogen. 

c. Nach einem Unfall werden die Kosten für Such-, 
Rettungs- oder Bergungseinsätzen von öffentlich-
rechtlich oder privat-rechtlich organisierten Rettungs-
diensten ersetzt, soweit hierfür üblicherweise Gebüh-
ren berechnet werden. Die Kosten werden auch dann 
ersetzt, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder ein 
Unfall nach den konkreten Umständen zu vermuten 
war. Die Höhe der Leistungen ist auf insgesamt 
25.000 Euro begrenzt. 

d. Die Höchstleistung für die finanziellen Folgen ei-
ner Invalidität aus dieser Unfallversicherung ist auf 10 
Millionen Euro je Schadensfall begrenzt. 

e. Leistungen schadenersatzpflichtiger Dritter für den 
Schadenfall mindern die Leistung aus diesem Vertrag 
(Vorrangiger Leistungspflicht Dritter, siehe Ziffer 8). 
Immer in Abzug gebracht werden Leistungen aus So-
zialversicherungen und obligatorischen Versicherun-
gen. 

f. Ansprüche, die von anderen Versicherern, Arbeit-
gebern, Dienstherrn und Sozialversicherungsträgern 
gegen uns geltend gemacht werden, sind ausge-
schlossen. 

2.2. Todesfall 

Wir zahlen eine Todesfallleistung in Höhe von 25.000 
Euro. Leistungen die aus diesem Vertrag bereits für 
den Versicherungsfall erbracht wurden verringern die 
Todesfallleistung. 

2.3. Dynamisierung des Verdienstsublimits 

a. Das Verdienstsublimit steigt um 5% jährlich. Die 
Anpassung erfolgt jeweils zum vertraglich vereinbarten 
Termin (Hauptfälligkeit). 

b. Dabei wird das Verdienstsublimit auf volle 25 Euro 
aufgerundet. 

c. Der Beitrag erhöht sich entsprechend der tarifli-
chen Vorgaben. Hierüber werden wir Sie informieren. 

d. Vor dem Anpassungstermin erhalten Sie eine 
schriftliche Mitteilung über die Anpassung. 

e. Die Anpassung entfällt, wenn Sie ihr innerhalb von 
sechs Wochen nach Unterrichtung über die Anpas-
sung schriftlich widersprechen. Auf diese Frist werden 
Sie hingewiesen. 
Ab der nächsten Anhebung wird der Vertrag dann 
wieder mit Dynamik fortgeführt. 

f. Sie und auch wir können dieser Vereinbarung für 
die gesamte Restlaufzeit des Vertrages widerrufen. 
Der Widerruf muss schriftlich, spätestens sechs Wo-
chen nach Unterrichtung über die Anpassung erfolgen. 

3 Was ist nicht versichert? 

3.1. Ausgeschlossene Unfälle 

Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfäl-
le: 

a. Unfälle der versicherten Person durch Bewusst-
seinsstörungen sowie durch Schlaganfälle, Herzinfark-
te, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die 
den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen. 

Eine Bewusstseinsstörung liegt vor, wenn die versi-
cherte Person in ihrer Aufnahme- und Reaktionsfähig-
keit so beeinträchtigt ist, dass sie den Anforderungen 
der konkreten Gefahrenlage nicht mehr gewachsen 
ist. 

Ursachen von Bewusstseinsstörungen können sein: 

• eine gesundheitliche Beeinträchtigung, 
• die Einnahme von Medikamenten, 
• Alkoholkonsum, 
• Konsum von Drogen oder sonstigen Mitteln, die 

das Bewusstsein beeinträchtigen. 

Ausnahme: 
Die Bewusstseinsstörung oder der Anfall wurde durch 
ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 verursacht, für das 
nach diesem Vertrag Versicherungsschutz besteht. 

In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 

b. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zu-
stoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder 
versucht. 

c. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. 

Ausnahme: 
Die versicherte Person wird auf Reisen im Ausland 
überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignis-
sen betroffen. 
In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

Der Versicherungsschutz erlischt dann am Ende des 
siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bür-
gerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich 
die versicherte Person aufhält. 

Diese Ausnahme gilt nicht 

• bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Ge-
biet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht, 

• für die aktive Teilnahme an Krieg oder Bürger-
krieg, 

• für Unfälle durch atomare, biologische oder che-
mische Waffen. 

In diesen Fällen gilt der Ausschluss. 

d. Unfälle der versicherten Person 

• als Führer eines Luftfahrzeugs oder Luftsportge-
räts, soweit er nach deutschem Rechts dafür eine 
Erlaubnis benötigt, 

• als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahr-
zeugs, 

• bei beruflichen Tätigkeiten, die mit Hilfe eines Luft-
fahrzeugs auszuüben sind. 

e. Unfälle der versicherten Person durch die Teil-
nahme an Rennen mit Motorfahrzeugen 

Teilnehmer ist jeder Fahrer, Beifahrer oder Insasse 
des Motorfahrzeugs. 

Rennen sind solche Wettfahrten oder dazugehörige 
Übungsfahrten, bei denen es auf die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten ankommt. und für die eine 
Lizenz erforderlich ist. 

f. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kern-
energie verursacht sind. 
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3.2. Ausgeschlossene Gesundheitsschäden 

Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für fol-
gende Gesundheitsschäden: 

a. Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus 
inneren Organen und Gehirnblutungen. 

Ausnahme: 

• Ein Unfallereignis nach Ziffer 1.3 hat diese Ge-
sundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu 
mehr als 50%) verursacht, und 

• für dieses Unfallereignis besteht Versicherungs-
schutz nach diesem Vertrag. 

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

b. Gesundheitsschäden durch Strahlen. 

c. Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder 
Eingriffe am Körper der versicherten Person. Als 
Heilmaßnahmen oder Eingriffe gelten auch strahlendi-
agnostische und strahlentherapeutische Handlungen. 

Ausnahme: 

• Die Heilmaßnahmen oder Eingriffe waren durch 
einen Unfall veranlasst, und 

• Für diesen Unfall besteht Versicherungsschutz 
nach diesem Vertrag. 

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

d. Infektionen. 

Ausnahme: 

Die versicherte Person infiziert sich  

• Mit Tollwut oder Wundstarrkrampf. 
• Mit anderen Krankheitserregern, die durch nicht 

nur geringfügige Unfallverletzungen in der Körper 
gelangen. Geringfügig sind Unfallverletzungen, die 
ohne die Infektion und ihre Folgen keiner ärztli-
chen Behandlung bedürfen. 

• Durch solche Heilmaßnahmen oder Eingriffe, für 
die ausnahmsweise Versicherungsschutz besteht 
(Ziff. 3.2 c.). 

In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 

e. Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssi-
ger Stoffe durch den Schlund (Eingang der Speiseröh-
re). 

Ausnahme: 

Die versicherte Person hat zum Zeitpunkt des Unfalls 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet. 

In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht. 

f. Krankhafte Störungen infolge psychischer Reakti-
onen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht 
wurden. 

g. Bauch- und Unterleibsbrüche. 

4 Was müssen Sie bei einem Kindertarif und bei 
Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäfti-
gung beachten? 

4.1. Umstellung des Kinder-Tarifs 

a. Nach Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das 
versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, stellen 

wir die Versicherung auf den gültigen Erwachsenen-
Tarif, mit der niedrigsten Deckungssumme für Ver-
dienstausfall, um. 

b. Wir werden Sie rechtzeitig über die Umstellung in-
formieren. Haben Sie uns bis spätestens zwei Monate 
nach Beginn des neuen Versicherungsjahres keine 
Änderungswünsche mitgeteilt, werden wir den Vertrag 
wie oben beschrieben weiterführen. 

4.2. Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 

Die Höhe des Beitrags hängt maßgeblich von der Be-
rufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten Per-
son ab. 

Grundlage für die Bemessung des Beitrags ist das für 
ihren Vertrag geltende Berufsgruppenverzeichnis. 

a. Mitteilung der Änderung 

Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 
der versicherten Person müssen Sie uns unverzüglich 
mitteilen. Freiwilliger Wehrdienst, militärische Reser-
veübungen und befristete soziale Dienste (z.B. Bun-
desfreiwilligendienst) fallen nicht darunter. 

Ergeben sich im Rahmen der im Antrag genannten 
Tätigkeit ausnahmsweise Sondergefahren, so besteht 
hierfür Versicherungsschutz, wenn die Sondergefahr 
vorübergehender bzw. kurzfristiger Natur – also kein 
Dauerzustand - ist. Entsprechende Deckung besteht 
höchstens für einen Monat. 

b. Auswirkungen der Änderung 

Errechnen sich für die neue Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung bei gleich bleibendem Beitrag nach dem 
vereinbarten Tarif niedrigere Versicherungssummen, 
gelten diese nach Ablauf eines Monats ab Änderung. 

Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssum-
men, gelten diese, sobald uns Ihre Mitteilung zugeht, 
spätestens nach Ablauf von zwei Monaten ab der Än-
derung. 

Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den 
bisherigen Versicherungssummen bei erhöhtem oder 
gesenktem Beitrag weiter, sobald uns die Mitteilung 
zugeht. Die tariflich geltenden Mindestsummen kön-
nen jedoch nicht unterschritten werden. 

c. Unterbleiben der Mitteilung 

Unterbleibt die Anzeige über die Änderung der Berufs-
tätigkeit oder Beschäftigung versehentlich, tritt die Än-
derung der vereinbarten Versicherungssummen nicht 
ein, sofern der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
ihn an der unterbliebenen Meldung keine Schuld trifft 
und der Versicherer für die neue Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung überhaupt Versicherungsschutz ge-
währt. Die Beitragsberichtigung bzw. Verrechnung er-
folgt in diesem Fall nachträglich und zwar vom Zeit-
punkt der Veränderung an. Ergibt sich für die neue Be-
rufstätigkeit ein höherer Beitrag, reduziert sich im 
Schadensfall die Entschädigung anteilig. Ergibt sich 
für die neue Berufstätigkeit oder Beschäftigung des 
Versicherten ein niedrigerer Beitrag, so ist vom Zeit-
punkt der Änderung an, nur der geringere Beitrag zu 
zahlen, sofern die Änderungsanzeige dem Versicherer 
innerhalb von zwei Monaten zugeht. Andernfalls er-
mäßigt sich der Beitrag erst ab dem Zugang der Ände-
rungsanzeige. 
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5 Wann ist eine nachträgliche Erhöhung der Ver-
dienstausfall-Absicherung, ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung möglich? 

a. Sie können unter den nachfolgenden Vorausset-
zungen einmalig, ohne erneute Risikoprüfung, den 
versicherten Verdienstausfall erhöhen, sofern diese 
Erhöhung nicht mehr als 25 % (max. 500 EUR) des 
bislang versicherten Verdienstausfalls beträgt (Erhö-
hungsgarantie): 

• bei Heirat bzw. Registrierung nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz (LPartG) der versicherten 
Person, als Nachweis sind die entsprechenden 
Dokumente (z.B. Heiratsurkunde) einzureichen; 

• bei Geburt eines Kindes der versicherten Person, 
als Nachweis ist die Geburtsurkunde einzureichen; 

• bei Adoption eines Kindes durch die versicherte 
Person, als Nachweis ist der amtliche Adoptions-
beschluss einzureichen; 

• bei rechtskräftiger Scheidung oder Aufhebung der 
Lebenspartnerschaft nach dem LPartG der versi-
cherten Person, der entsprechende Nachweis 
(z.B. rechtskräftiges Urteil) ist einzureichen; 

• bei Erwerb von Eigentum an einer Immobilie zu 
Wohnzwecken durch die versicherte Person, als 
Nachweis ist ein amtlicher Grundbuchauszug ein-
zureichen. 

b. Die Erhöhungsgarantie setzt zum Zeitpunkt der 
Anpassung voraus: 

• dass der zu diesem Zeitpunkt in den Annahme-
richtlinien festgelegte Höchstbetrag für den Ver-
dienstausfall noch nicht erreicht ist; 

• dass der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist; 
• dass dieses Recht innerhalb von drei Monaten 

nach Eintritt des jeweiligen Ereignisses ausgeübt 
wird. 

Der Leistungsfall 

6 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegen-
heiten)? 

Im Folgenden beschreiben wir Verhaltensregeln (Ob-
liegenheiten). Sie oder die versicherte Person müssen 
diese nach einem Unfall beachten, denn ohne Ihre 
Mithilfe können wir unsere Leistung nicht erbringen. 

6.1. Nach einem Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistung 
führt, müssen Sie oder die versicherte Person unver-
züglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anweisungen 
befolgen und uns unterrichten. 

6.2. Bei zunächst geringfügig erscheinenden oder nicht 
erkennbaren Unfallfolgen liegt keine Obliegenheitsver-
letzung vor, wenn der Versicherte einen Arzt erst dann 
hinzuzieht und den Versicherer unterrichtet, wenn der 
wirkliche Umfang erkennbar wird. 

6.3. Sämtliche Angaben, um die wir Sie oder die versicherte 
Person bitten, müssen wahrheitsgemäß, vollständig 
und unverzüglich erteilt werden. 

6.4. Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung unserer 
Leistungspflicht erforderlich ist. Von diesen Ärzten 
muss sich die versicherte Person untersuchen lassen. 

Wir tragen die notwendigen Kosten und den Ver-
dienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht. 

6.5. Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir 
möglicherweise Auskünfte von 

• Ärzten, die die versicherte Person  vor oder nach 
dem Unfall behandelt oder untersucht haben. 

• Anderen Versicherern, Versicherungsträgern und 
Behörden. 

Sie oder die versicherte Person müssen es uns er-
möglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten. 

Dazu kann die versicherte Person die Ärzte und die 
genannten Stellen ermächtigen, uns die Auskünfte di-
rekt zu erteilen. Ansonsten kann die versicherte Per-
son die Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfü-
gung stellen. 

6.6. Wenn der Unfall zum Tod der versicherten Person führt, 
ist uns dies innerhalb von 7 Tagen zu melden. 

Soweit zur Prüfung unserer Leistungspflicht erforder-
lich, ist uns das Recht zu verschaffen, eine Obduktion 
– durch einen von uns beauftragten Arzt – durchführen 
zu lassen. 

7 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Oblie-
genheiten? 

Wenn Sie oder die mitversicherte Person eine der in 
Ziffer 5 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verlet-
zen, verlieren Sie den Versicherungsschutz. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. 

Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen 
haben. 

Weisen Sie nach, dass die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
Sie uns nachweisen, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. 

Das gilt für vorsätzliche und grob fahrlässige Oblie-
genheitsverletzungen, nicht aber, wenn Sie oder die 
versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt 
haben. 

Unterbleibt versehentlich die Anzeige bzw. die Erfül-
lung einer vertraglichen Obliegenheit, so beeinträchtigt 
das die Leistungspflicht des Versicherers nicht, es sei 
denn, der Versicherer weist nach, dass es sich hierbei 
nicht um ein Versehen des Versicherten handelt und 
der Versicherte nach Erkennen die Anzeige nicht un-
verzüglich nachgeholt bzw. die Obliegenheit nicht un-
verzüglich erfüllt hat. 

8 Wann werden die Leistungen fällig? 

Wir erbringen unsere Leistungen, nachdem wir die Er-
hebungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung 
des Versicherungsfalls und des Umfangs der Leis-
tungspflicht notwendig sind. Dazu gilt folgendes: 

 



 

Allgemeine Versicherungs-Bedingungen für die Unfall-Police 
INDIVIDUAL (AVUS 2017)  
 

 Seite 6 von 10 

 

B
 2

7
1

0
5

1
 (

0
8

.1
7
) 

8.1. Erklärung über die Leistungspflicht 

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats in Text-
form zu erklären, in welchem Umfang wir unsere Leis-
tungspflicht anerkennen. 

Die Fristen beginnen, sobald uns folgende Unterlagen 
zugehen: 

• Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen 
• Nachweis über die entstandenen Kosten 

Beachten Sie dabei auch die Verhaltensregeln nach 
Ziffer 5. 

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung 
des Leistungsanspruchs entstehen übernehmen wir. 

Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 

8.2. Fälligkeit der Leistung 

Erkennen wir den Anspruch an, oder haben wir uns 
mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir 
innerhalb von zwei Wochen. 

8.3. Vorschüsse 

Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde 
nach fest, zahlen wir – auf Ihren Wunsch – angemes-
sene Vorschüsse. 

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann ein Vorschuss 
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur 
Höhe der Todesfallleistung (25.000 Euro) beansprucht 
werden. 

9 Verhältnis zu Leistungen ersatzpflichtiger Dritter 
und Leistungen aus anderen Versicherungsver-
trägen 

a. Wir erbringen keine Leistungen, soweit Sie ge-
genüber Dritten (z.B. Schädiger, Haftpflichtversicherer, 
Krankenkasse, Rentenversicherungsträger, Berufsge-
nossenschaft, gesetzliche Unfallversicherung, Pflege-
versicherung, Arbeitgeber) Anspruch auf Deckungs-
gleiche (kongruente) Leistungen haben. 

Ausnahme: 

Soweit Sie einen solchen Anspruch nicht erfolgreich 
durchsetzen können, leisten wir dennoch, wenn nach-
folgende Voraussetzungen vorliegen: 

1) Sie haben den Anspruch schriftlich geltend ge-
macht. 

2) Sie haben weitere zur Durchsetzung Ihres An-
spruchs erforderliche Anstrengungen unter-
nommen, die Ihnen billigerweise zumutbar wa-
ren. 

3) Sie haben Ihren Anspruch wirksam an uns ab-
getreten. 

Hinweis: 

Ansprüche gegen Dritte sind nicht immer wirksam ab-
tretbar. Unter anderem können Ansprüche gegen So-
zialversicherungsträger (z.B. Krankenkasse, Renten-
versicherungsträger) häufig nicht oder nur mit deren 
Zustimmung abgetreten werden. In diesen Fällen kön-
nen wir nicht im Voraus Leistungen erbringen, sondern 
erst dann, wenn abschließend geklärt ist, dass keine 

Ansprüche gegenüber Dritten bestehen. Vereinbarun-
gen die Sie mit Dritten über diese Ansprüche treffen 
(z.B. Abfindungsvergleich), binden uns nur, wenn wir 
vorher zugestimmt haben. 

b. Richtet sich der Anspruch des Versicherten gegen 
einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Familienangehörigen so ist der Übergang ausge-
schlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der 
Angehörige des Schaden vorsätzlich verursacht hat. 

c. Leistungen aus Sozialversicherungen und obliga-
torischen Versicherungen sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen und werden auch angerech-
net, wenn sie nicht tatsächlich geleistet wurden. Da-
runter fallen insbesondere Leistungen aus 

1) gesetzlicher Unfallversicherung, 

2) Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie 

3) gesetzlichen Krankenversicherungen, bzw. Ba-
sistarif der privaten Krankenversicherung, ohne 
private Kranken-Zusatzversicherung. 

Ausnahme: 

Versicherungsschutz besteht jedoch für fällig werden-
de Zuzahlungen sowie Selbstbehalte. 

Die Vertragsdauer 

10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 

10.1. Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung 
für den Versicherungsschutz ist, dass Sie den ersten 
oder den einmaligen Beitrag unverzüglich nach Ablauf 
von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins 
zahlen. 

10.2. Dauer und Ende des Vertrages 

a. Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein ange-
gebene Zeit abgeschlossen. 

b. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindesten einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres 
Jahr, wenn der Vertrag nicht gekündigt wird. Kündigen 
können sowohl Sie als auch wir. Die Kündigung muss 
Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Vertragszeit zugehen. 

c. Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren 
können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen. 
Ihre Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 
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10.3. Kündigung nach Versicherungsfall  

Sie oder wir können den Vertrag kündigen, wenn wir 
eine Leistung erbracht haben, oder wenn Sie gegen 
uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. 

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen 
Monat nach Leistung oder Beendigung des Rechts-
streits zugegangen sein. 

Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, so-
bald sie uns zugeht. Sie können jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirk-
sam wird; spätestens jedoch am Ende des Versiche-
rungsjahres. Unsere Kündigung wird einen Monat, 
nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam. 

10.4. Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr dauert zwölf Monate. 

Ausnahme: 

Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus gan-
zen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entspre-
chend verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis 
zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze 
Jahre. 

Der Versicherungsbeitrag 

11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beach-
ten? Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht 
rechtzeitig zahlen? 

11.1. Beitrag und Versicherungssteuer 

a. Beitragszahlung und Versicherungsperiode 

Die Beiträge können Sie je Vereinbarung monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich bezahlen. Da-
nach bestimmt sich die Dauer der Versicherungsperi-
ode: Sie beträgt 

• Bei Monatsbeiträgen einen Monat 
• Bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr 
• Bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und 
• Bei Jahresbeiträgen ein Jahr. 

b. Versicherungssteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versi-
cherungssteuer. Diese haben Sie in der jeweils vom 
Gesetz bestimmten Höhe zu zahlen. 

11.2. Beitragsanpassung 

Wir sind berechtigt, eine allgemeine Beitragsanpas-
sung im Versicherungsbestand vorzunehmen, wenn 
die Beitragsanpassung den Bestimmungen und aner-
kannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik 
und Versicherungstechnik entspricht. Hierzu ermitteln 
wir bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um welchen 
Vomhundertsatz sich das Produkt von Schadenhäu-
figkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen im 
vergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Als 
Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die An-
zahl der in diesem Jahr gemeldeten Versicherungsfäl-
le, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versi-
cherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlun-
gen eines Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlun-
gen, die für alle in diesem Jahr erledigten Versiche-
rungsfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch 
die Anzahl dieser Versicherungsfälle. Veränderungen 

der Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der 
Schadenzahlungen, die aus Leistungsverbesserungen 
herrühren, werden bei unseren Feststellungen nur bei 
denjenigen Verträgen berücksichtigt, in denen Sie in 
beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind. Erge-
ben die Ermittlungen einen Vomhundertsatz unter 5, 
unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundert-
satz ist jedoch in den folgenden Jahren mit zu berück-
sichtigen. Ergeben die Ermittlungen einen höheren 
Vomhundertsatz ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 
teilbar ist, auf die nächst niedrigere durch 2,5 teilbare 
Zahl abzurunden. Im Falle einer Erhöhung sind wir be-
rechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den 
Folgejahresbeitrag um den abgerundeten Vomhun-
dertsatz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf den 
zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag 
nicht übersteigen. 

Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträ-
ge, die ab dem 1. Oktober des Jahres, im dem die 
Ermittlungen erfolgten, fällig werden. Von einer Bei-
tragsanpassung kann abgesehen werden, wenn die 
Veränderung der Versicherungsleistungen als vo-
rübergehend anzusehen ist. Die allgemeine Bei-
tragsanpassung wird mit Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres wirksam. 

Eine Beitragserhöhung wird nur wirksam, wenn wir 
Ihnen die Änderung unter Kenntlichmachung des Un-
terschiedes zwischen altem und neuem Beitrag spä-
testens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens mitteilen und Sie schriftlich über Ihr Kündi-
gungsrecht belehren. 

Sie können im Fall der Beitragserhöhung den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung zu dem Zeitpunkt kündigen, an dem die Beitrags-
erhöhung wirksam werden würde. 

Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

11.3. Altersgruppentarif 

a. Diesem Vertrag liegt ergänzend zu Ziffer 4 dieser 
Bedingungen ein Altersgruppentarif mit folgender Al-
tersstaffelung zugrunde: 

• Von 0-17 Jahre Tarif für Kinder 
• Von 18-59 Jahre Tarif für Erwachsene 
• Ab 60 Jahre Tarif für Senioren. 

b. Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem 
die versicherte Person das 18. bzw. das 60. Lebens-
jahr vollendet besteht Versicherungsschutz zu den 
vereinbarten Versicherungssummen und Beiträgen. 
Danach kommt der zu diesem Zeitpunkt gültige Tarif 
für Personen ab dem vollendeten 18. bzw. 60. Le-
bensjahr zum Tragen. 

Rechtzeitig vor Erreichen der Altersgrenze werden wir 
Sie durch eine entsprechende Mitteilung über die Ver-
änderungen Ihrer Unfallversicherung informieren. 

c. Nach Erreichen der Altersgrenze werden wir die 
Beiträge während der Vertragslaufzeit an das verän-
derte Lebensalter der versicherten Person so anpas-
sen, wie dies der Tarif zum Anpassungszeitpunkt vor-
sieht. 

Der angepasste Beitrag wird ab Beginn der auf das 
geänderte Lebensalter folgenden Versicherungsperio-
de wirksam. Wir werden Sie über die Veränderung des 
Beitrags informieren. 
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d. Bei einer Beitragserhöhung können Sie innerhalb 
eines Monats nach Eingang unserer Mitteilung über 
die Erhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens je-
doch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhö-
hung, den Versicherungsvertrag kündigen. 

11.4. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster Bei-
trag 

a. Fälligkeit der Zahlung 

Wenn Sie den Versicherungsschein von uns erhalten, 
müssen Sie den ersten Beitrag unverzüglich nach Ab-
lauf von 14 Tagen bezahlen. 

b. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Wenn Sie den ersten Beitrag zu einem späteren Zeit-
punkt bezahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst 
zu diesem späteren Zeitpunkt. Darauf müssen wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
aufmerksam gemacht haben. 

Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die verspätete 
Zahlung nicht verschuldet haben, beginnt der Versi-
cherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt. 

c. Rücktritt 

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig bezah-
len, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht bezahlt ist. Wir können nicht zurücktre-
ten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspätete 
Zahlung nicht verschuldet haben. 

11.5. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

a. Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge werden zum jeweils vereinbarten 
Zeitpunkt fällig. 

b. Verzug 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezah-
len, geraten Sie in Verzug, auch ohne dass eine Mah-
nung von uns erhalten haben. 

Dies gilt nicht, wenn Sie die verspätete Bezahlung 
nicht verschuldet haben. 

Bei Verzug sind wir berechtigt, Ersatz für den Schaden 
zu verlangen, der uns durch den Verzug entstanden 
ist. 

c. Zahlungsfrist 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezah-
len, können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfirst muss mindes-
tens zwei Wochen betragen. 

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn 
Sie folgende Informationen enthält: 

• Die ausstehenden Beiträge, die Zinsen und Kos-
ten müssen im Einzelnen beziffert sein und 

• Die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die 
nach Ziffer 10.3 d. mit der Fristüberschreitung ver-
bunden sind. 

d. Verlust des Versicherungsschutzes und Kündi-
gung 

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist den ange-
mahnten Betrag nicht bezahlt haben, 

• besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz. 

• Können wir den Vertrag kündigen, ohne eine Frist 
einzuhalten. 

Wenn Sie nach unserer Kündigung innerhalb eines 
Monats den angemahnten Beitrag bezahlen, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle zwischen dem 
Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer Zahlung besteht 
kein Versicherungsschutz. 

11.6. Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

Wenn wir eine Einziehung des Beitrags von Ihrem 
Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzei-
tig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezo-
gen werden kann und Sie der Einziehung nicht wider-
sprechen. 

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn der fällige 
Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen wer-
den kann und Sie nach einer Aufforderung in Textform 
unverzüglich zahlen. 

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass der fällige Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, sind wir berech-
tigt, künftig eine andere Zahlungsweise zu verlangen. 

Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie 
hierzu in Textform aufgefordert haben. 

11.7. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeit-
raum des Versicherungsschutzes entspricht.  

11.8. Beitragsfreistellung bei der Versicherung von Kindern 

Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben 
und 

• Sie bei Versicherungsbeginn das 55. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hatten, 

• die Versicherung nicht gekündigt war und 
• Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegser-

eignisse verursacht wurde, gilt folgendes: 

a. Wir führen die Versicherung mit dem zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Leistungsumfang bis zum Ablauf 
des Versicherungsjahres beitragsfrei weiter, in dem 
das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 

b. Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer 
Versicherungsnehmer, wenn nichts anderes vereinbart 
ist. 

Weitere Bestimmungen 

12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag 
beteiligten Personen zueinander? 

12.1. Fremdversicherung 

Die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag steht aus-
schließlich Ihnen als Versicherungsnehmer zu. Das 
gilt auch, wenn die Versicherung gegen Unfälle abge-
schlossen ist, die einem anderen zustoßen (Fremd-
versicherung). 

Wir zahlen Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 
auch dann an Sie aus, wenn der Unfall nicht Ihnen, 
sondern einer anderen versicherten Person zugesto-
ßen ist. 
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Sie sind neben der versicherten Person für die Erfül-
lung der Obliegenheiten verantwortlich.  

12.2. Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller 

Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren 
Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller ent-
sprechend anzuwenden. 

12.3. Übertragung und Verpfändung von Ansprüchen 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können 
vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder übertra-
gen noch verpfändet werden. 

13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht 
und welche Folgen hat ihre Verletzung? 

13.1. Vorvertragliche Anzeigepflicht 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung ver-
pflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahr-
erheblich sind die Umstände, die für unsere Entschei-
dung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schließen, erheblich sind. 

Diese Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahr-
erheblichen Umständen, die wir 

• nach Ihrer Vertragserklärung, 
• aber noch vor Vertragsannahme  

in Textform stellen. 

Soll eine andere Person als Sie selbst versichert wer-
den, ist auch diese – neben Ihnen – zu wahrheitsge-
mäßer und vollständiger Beantwortung der Fragen 
verpflichtet. 

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrer-
heblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn 
diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt 
oder arglistig handelt, werden Sie so behandelt, als 
hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig 
gehandelt. 

13.2. Mögliche Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 

Eine Verletzung der Anzeigepflicht kann erhebliche 
Auswirkungen auf Ihren Versicherungsschutz haben. 
Wir können in einem solchen Fall 

• vom Vertrag zurücktreten, 
• den Vertrag kündigen, 
• den Vertrag ändern oder 
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfech-

ten. 

a. Rücktritt 

Wird die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, kön-
nen wir vom Vertrag zurücktreten. 

Kein Rücktrittsrecht besteht, wenn 

• weder eine vorsätzliche, 
• noch eine grob fahrlässige  

Anzeigepflichtverletzung vorliegt. 

Auch wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt 
wird, haben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, wenn wir 
den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingun-
gen (z.B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versi-

cherungsschutz) – auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten gefahrerheblichen Umstände geschlossen hät-
ten. 

Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. 

Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück-
treten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgender 
Voraussetzung bestehen: 

Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht be-
zieht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand, der 

• weder auf den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls 

• noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht ursächlich war. 

Wird die Anzeigepflicht arglistig verletzt, entfällt unsere 
Leistungspflicht. 

b. Kündigung 

Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil 
die Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig erfolgte, können wir den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir 
den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingun-
gen (z.B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versi-
cherungsschutz) – auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten gefahrerhöhenden Umstände geschlossen 
hätten. 

c. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir 
den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingun-
gen (z.B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versi-
cherungsschutz) – auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten gefahrerhöhenden Umstände geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen hin rückwirkend Vertragsbestandteil. 

Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu ver-
antworten, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil. 

Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, 
nachdem Sie unsere Mitteilung erhalten haben, fristlos 
kündigen, wenn 

• wir im Rahmen eine Vertragsänderung den Bei-
trag um mehr als 10% erhöhen oder 

• wir die Gefahrabsicherung für einen nicht ange-
zeigten Umstand ausschließen. 

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über 
die Vertragsänderung hinweisen. 

13.3. Voraussetzung für die Ausübung unserer Rechte 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
eine Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht ange-
zeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannten. 
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Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. 

Bei der Ausübung unserer Rechte müssen wir die 
Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Monatsfrist 
noch nicht verstrichen ist. 

Nach Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsschluss er-
löschen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten, können wir die 
Rechte auch nachträglich geltend machen. 

Ist die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
worden, beträgt die Frist zehn Jahre. 

13.4. Anfechtung 

Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere 
Entscheidung zur Annahme des Vertrag durch unrich-
tige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt 
beeinflusst worden ist. 

Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitra-
ges zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

13.5. Erweiterung des Versicherungsschutzes 

Die Absätze 12.1 bis 12.4 gelten entsprechend, wenn 
der Versicherungsschutz nachträglich erweitert wird 
und deshalb eine erneute Risikoprüfung erforderlich 
ist. 

14 Wann verjähren die Ansprüche aus diesem Ver-
trag? 

14.1. Gesetzliche Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

14.2. Aussetzung der Verjährung 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
uns geltend gemacht worden, ist die Verjährung ge-
hemmt. Dies gilt von der Geltendmachung bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Text-
form zugeht. 

15 Welches Gericht ist zuständig? 

15.1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 
sind folgende Gerichte zuständig: 

• Das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder 
unserer Niederlassung, die für Ihren Vertrag zu-
ständig ist. 

• Das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie kei-
nen festen Wohnsitz haben, am Ort Ihres gewöhn-
lichen Aufenthalts. 

15.2. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie 
ist das Gericht Ihres Wohnorts, oder wenn Sie keinen 
festen Wohnsitz haben, das Gericht Ihres gewöhnli-
chen Aufenthalts zuständig. 

16 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? Was 
gilt bei Änderung Ihrer Anschrift? 

16.1. Anzeigen oder Erklärungen sollen an die Hauptverwal-
tung gerichtet werden: 

16.2. Änderungen Ihrer Anschrift müssen Sie uns mitteilen. 

Wenn Sie dies nicht tun und wir Ihnen gegenüber eine 
rechtliche Erklärung abgeben wollen, gilt Folgendes: 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung als 
zugegangen, wenn wir sie per Einschreiben an Ihre 
letzte uns bekannte Anschrift geschickt haben. 

Das gilt auch, wenn Sie uns die Änderung Ihres Na-
mens nicht mitteilen. 

17 Welches Recht findet Anwendung? 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 


